
Verwaltung der Bildungsmaßnahmen des ESF 2014-2020









1. Chronologische Auflistung
der geplanten Ausgaben

Planung nach Jahren der Tätigkeiten 
bezüglich der vorgesehenen Ausgaben , die 
der Projektträger voraussichtlich tätigen und 

abrechnen wird

Kann bis 31.12.
aktualisiert werden

Zweckbindung der Ausgaben 



Mittels 
informatischem 

System auszufüllen

Pdf ausarbeiten, 
ausdrucken und 
unterschreiben

Mittels PEC an das 
ESF-Amt übermitteln

Nicht erfolgte Mitteilung 
innerhalb der 

vorgesehenen Frist

Wiederruf der Genehmigung 
des Projektes

innerhalb von 10 Tagen
ab Veröffentlichung der 

Rangliste

1. Chronologische Auflistung
der geplanten Ausgaben



2. Fördervereinbarung

Wird vom ESF-Amt 
vorbereitet und dem 
Projektträger mittels 

Pec gesendet

Wird von der 
Verwaltungsbehörde 

gegengezeichnet, 
protokolliert und dem 

Projektträger 
zurückgegeben

Nicht erfolgte Rückgabe innerhalb 
der vorgesehenen Frist

Wiederruf der 
Genehmigung

innerhalb von 10 
Tagen nach Erhalt

Der Projektträger muss 
die unterschriebene 

Fördervereinbarung dem 
ESF-Amt mittels PEC 

schicken oder persönlich 
abgeben



2. Fördervereinbarung

Datum des Abschlusses 
der Vereinbarung = Notwendige Voraussetzung für den 

Beginn der Projekttätigkeiten

Der vorzeitige eigenverantwortliche Projektstart 
ist nicht vorgesehen

Im informatischen System öffnet sich die Maske der Projektverwaltung  



3. Kursort

Die Bildungstätigkeiten müssen an Orten und in Räumlichkeiten stattfinden, die den 
geltenden Vorschriften über Hygiene, Gesundheit und Sicherheit entsprechen.

Akkreditierte Einrichtungen müssen der Voraussetzung Nr. 1 „räumliche und sachliche 
Ausstattung“ laut Leitfaden für die ESF-Akkreditierung entsprechen

•Akkreditierter  
Schulungsraum

• Gelegentlicher 
Schulungsraum

• Gelegentlicher
einmaliger Schulungsraum

Wird durch den Projektantrag formalisiert und vom ESF-
Amt im Zuge der Projektgenehmigung bewilligt

Kann in Ausnahmefällen und bei nachgewiesenen
organisatorischen und/oder ausbildungstechnischen 

Notwendigkeiten auf entsprechendem Formular beantragt 
und vom ESF-Amt genehmigt werden



3.a Information über die
Unterstützung der EU

Während der Durchführung eines Vorhabens

Beschreibung des Vorhabens auf 
der Webseite veröffentlichen:

• Ziele und Ergebnisse
• finanzielle Unterstützung durch die 
Europäische Union

Die Vorlage ist auf der ESF-Hompage

Plakat (Mindestgröße  A3) mit  
Informationen über das Projekt und 
über die Unterstützung der EU an 

einer gut sichtbaren Stelle anbringen



4. Ermittlung der Teilnehmer

4.a Bekanntgabe der Maßnahme

4.b Antrag auf Teilnahme und Einschreibung

4.c Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen

4.d Auswahl der Teilnehmer

4.e Einschreibung der Teilnehmer



4.a Bekanntgabe der Maßnahme

4.a.i Bekanntgabe durch das ESF-Amt

4.a.ii Obligatorische Werbung durch den Projektträge r

4.a.iii Fakultative Bekanntgabe durch den Projektträ ger



4.a.i Bekanntgabe durch das ESF-Amt

Werden auf der 
Internetseite des ESF-

Amts veröffentlicht

Zusammenfassung des 
Projekts IT/DE

Beschreibung der Zielgruppe 
der Maßnahme IT/DE

Angaben zur Dauer des 
Projektes

Teilnehmer (Anzahl)



4.a.ii Obligatorische Werbung
durch den Projektträger

Zweisprachige Bekanntmachung 
des Auswahlverfahrens

(ESF-Formular)

mindestens 15 Tage zu veröffentlichen 

Nach Ablauf der Frist, kann kein 
weiterer Teilnahmeantrag mehr 

berücksichtigt werden

Muss auf der eigenen Website oder an 
einem gut zugänglichen und sichtbaren Ort

am Sitz und 

in mindestens einer 
Arbeitsvermittlungsstelle und

über eine Anzeige, auch in reduzierter und 
einsprachiger Form, in mindestens einer 

lokalen Tageszeitung veröffentlicht werden

Maßnahmen mit Auswahlverfahren



4.a.iii Fakultative Bekanntgabe
durch den Projektträger

Muss mindestens den 
Bestimmungen über die 

kurze Anzeige entsprechen

• Corporate Design des ESF-Amtes

• Informationen über die finanzielle 
Unterstützung durch das OP 2014-2020

• Angaben über den Ort, an dem man in die 
vollständige Bekanntmachung des 
Auswahlverfahrens einsehen kann



4.b Antrag auf Teilnahme und Einschreibung

4.b.i Web-Portal für Antrag auf Teilnahme und Einsc hreibung

4.b.ii Ausbildungsmaßnahmen mit obligatorischer Ausw ahl

4.b.iii Ausbildungsmaßnahmen ohne obligatorische Aus wahl



4.b.i Web-Portal für Antrag auf Teilnahme
und Einschreibung

Zugang über die
ESF-Webseite

Der Antrag muss ausgefüllt, 
ausgedruckt, unterschrieben und 

dem Projektträger vorgelegt werden

Eventualle Voraussetzungen, die 
im Antrag nicht spezifiziert sind

Eigenes Formular
des Projektträgers

Antrag auf Teilnahme 
/ Einschreibung =

Ersatzerklärung bezüglich
der Zugangsvoraussetzungen 

zur Maßnahme
Personalausweis



4.b.ii Ausbildungsmaßnahmen mit
obligatorischer Auswahl

Antrag auf Teilnahme

Überprüfung der 
Teilnahmevoraussetzungen

Auswahl der Teilnehmer

Formelle Einschreibung

Interessenbekundung
Antrag auf die Teilnahme am 

Auswahlverfahren
=



4.b.iii Ausbildungsmaßnahmen ohne
obligatorische Auswahl

Antrag der 
Kandidaten

Antrag auf Einschreibung=

Wirksamkeit des Antrages

Überprüfung der 
Teilnahmevoraussetzungen

+
Einschreibung zum Projekt 
durch das Online-System



4.c Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen

Die Zugangsvoraussetzungen müssen bis spätestens
zum Zeitpunkt der formalen Kurseinschreibung vorhanden sein

Teilnahme-
voraussetzungen =

Voraussetzungen 
des Aufrufs

Voraussetzungen 
des Projektes

Achse

Investitionspriortät

Spezifisches Ziel

Der Projektträger fordert die Teilnehmer auf, alle notwendigen Unterlagen zur Überprüfung und 
Sicherstellung einzureichen

Verweigerung seitens des Kandidaten Verlust des Rechts auf Kursteilnahme



4.c.i Ausbildungsmaßnahmen mit obligatorischer Ausw ahl

4.c.ii Ausbildungsmaßnahmen ohne obligatorische Ausw ahl

4.c Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen



Vorbereitung und Aufbewahrung 
eines Faszikels über die 

Überprüfung der 
Teilnahmevoraussetzungen 

Gesammelte Unterlagen der 
einzelnen Kandidaten

Bericht über das Ergebnis 
der Überprüfung 

Bericht 
Ergebnis der 
Überprüfung

• zulässige Kandidaten

• unter Vorbehalt zulässige
Kandidaten 

• nicht zulässige Kandidaten

+ Begründungen

=

Mitteilung an die 
Kandidaten

4.c.i Ausbildungsmaßnahmen mit
obligatorischer Auswahl



Der Projektträger muss das Vorhandensein der 
Teilnahmevoraussetzungen überprüfen und ausreichend dokumentieren 

Einschreibung der Teilnehmer durch das Online-Portal

4.c.ii Ausbildungsmaßnahmen
ohne obligatorische Auswahl



4.d Auswahl der Teilnehmer

Vereinfachtes Auswahlverfahren
(Maßnahmen < 100 Stunden)

(Anzahl der Kandidaten = Anzahl der Stellen)

Keine Auswahlkommission

Vergabe einer Punktzahl in Bezug 
auf die Teilnahmevoraussetzungen 

Durch eine 
Auswahlkommission

3 Mitglieder
erforderlich und 

ausreichend

Vorsitzender + 2 Mitglieder,
eines davon aus dem 

Personal des Begünstigten

Vereinfachtes Auswahlverfahren 
mittels Einzelgesprächen

Max. 1 Stunde pro Kandidat

Ein einziger Prüfer



4.d.i Einladung der Kandidaten zum Auswahlverfahren

4.d.ii Auswahlprüfungen

4.d.iii Endgültige Rangliste

4.d.iv Protokollierung des Auswahlverfahrens

4.d Auswahl der Teilnehmer



Nur die zulässigen und die unter Vorbehalt zulässigen
Kandidaten dürfen eingeladen werden

Verpflichtungen für 
den Projektträger:

•Den Kandidaten Datum, Uhrzeit und Ort des 
Auswahlverfahrens mitteilen

• die Kandidaten über die Auswirkungen des 
Nichterscheinens informieren

• Aufbewahrung der erfolgten Mitteilungen

• dem ESF-Amt Datum, Uhrzeit und Ort des 
Auswahlverfahrens mitteilen

4.d.i Einladung der Kandidaten
zum Auswahlverfahren



4.d.ii Auswahlprüfungen

Müssen durch transparente Verfahren und gemäß vorgesehenen 
und genehmigten Modalitäten durchgeführt werden

Registrierungsbogen für 
jeden Auswahltag

• Angaben über die Maßnahmen (Bezeichnung und 
Faszikelnummer)
• Datum und den Durchführungsort des Auswahlverfahrens
• Vor- und Nachname jedes Kandidaten
• Angaben eines Ausweisdokuments
• Unterschrift der Kandidaten
• Unterschriften der Kommissionsmitglieder

Im Fall von Gesprächen, auch:
• Uhrzeit des Beginns und des Endes der Einzelgespräche



4.d.ii Auswahlprüfungen

persönliche Kartei 
für jeden Kandidaten

• Weshalb er geeignet oder nicht geeignet ist

• Punkte für die Einzelprüfungen

• Gesamtpunktezahl

• daraus resultierende Position in der Rangliste

Im Fall von Gesprächen, auch:

• die von der Kommission gestellten Fragen und 
die entsprechenden Antworten des Kandidaten



4.d.iii Endgültige Rangliste

In absteigender 
Reihenfolge:

• die Gewinner und somit zum Kurs zugelassenen
Kandidaten

• die geeigneten Kandidaten, die aber nicht 
Gewinner sind

+ mit oder ohne Vorbehalt (← Überprüfung der 
Teilnahmevoraussetzungen)

Die Rangliste muss am Sitz der durchführenden Einrichtung veröffentlicht werden.

Das Ergebnis des Auswahlverfahrens muss für jeden einzelnen 
Teilnehmer im Webportal eingegeben werden



4.d.iv Protokollierung des Auswahlverfahrens

Definitives 
Auswahlprotokoll:

• Ortsangabe, Tag/e und Uhrzeiten der Durchführung des 
Auswahlverfahrens
• Kurzbeschreibung der durchgeführten Prüfungen und der 
Kriterien für die Punktezahlvergabe
• die Anzahl und Namen aller Kandidaten für jeden Tag des 
Auswahlverfahrens
• Gesamtzahl der geprüften Kandidaten
• Anzahl der Kandidaten, die geeignet und Gewinner (mit und 
ohne Vorbehalt) sind, Kandidaten, die geeignet aber nicht 
Gewinner sind (mit und ohne Vorbehalt) und der Kandidaten, 
die nicht geeignet sind
Anlagen:
• Rangliste
• Anwesenheitsliste der Kandidaten
• persönliche Kartei für jeden Kandidaten



4.e Einschreibung der Teilnehmer

4.e.i Einschreibung bei Ausbildungsmaßnahmen mit 
obligatorischer Auswahl

4.e.ii Einschreibung bei Ausbildungsmaßnahmen ohne 
obligatorische Auswahl

Es gibt nur Teilnehmer und keine Gasthörer



• alle Gewinner einladen, um zur Formalisierung der 
Teilnahme am Kurs, ein entsprechendes 
Anmeldeformular auszufüllen.

• jeden Gewinner zum Projekt durch das Online-System 
einschreiben

Aufnahme eines 
neuen Teilnehmers 

der Rangliste folgend

• Ein Gewinner hat Zugangsvoraussetzungen verloren oder 
noch nicht rechtzeitig erworben

• Ein Gewinner kann die erforderliche Dokumentation nicht 
rechtzeitig vorweisen, um den Besitz der Voraussetzungen 
zu belegen

• Ein Gewinner verzichtet auf die Teilnahme am Kurs 

4.e.i Einschreibung bei
Ausbildungsmaßnahmen mit obligatorischer Auswahl

Verpflichtungen für 
den Projektträger:



Ergebnis der Überprüfung der 
Teilnahmevoraussetzungen

Einschreibung jedes Kandidaten durch das Online-System

4.e.ii Einschreibung bei
Ausbildungsmaßnahmen ohne obligatorische Auswahl



5. Beginn der Bildungstätigkeiten

Die Angaben der abgeschlossenen 
Versicherungen einfügen

Den Beauftragten für die Verwaltung 
einfügen

Registerkodex einfügen

Die Teilnehmer zum Projekt einschreiben

jeden Teilnehmer in die entsprechende 
Kursfolge einteilen

Die Angaben der Dozenten einfügen

Erforderliche Handlungen um mit 
den Tätigkeiten beginnen zu können

Das System erlaubt:

• das Datum des Beginns der 
Tätigkeit einzugeben

• die Erklärung über den Beginn der 
Bildungstätigkeiten auszuarbeiten 
und auszudrucken 



5. Beginn der Bildungstätigkeiten

5.a Versicherungsschutz der Teilnehmer

5.b Ansprechpartner für die Verwaltung

5.c Register

5.d Einschreibung der Teilnehmer zum Projekt

5.e Zuordnung der Teilnehmer zu den Kursfolgen

5.f Zuordnung der Teilnehmer zu den vorgesehenen Gru ppen

5.g Dozenten und Ressourcen des Projekts

5.h Datum des Beginns der Bildungstätigkeiten



5.a Versicherungsschutz der Teilnehmer

Obligatorischer 
Versicherungsschutz:

• INAIL

• Personalhaftpflichtversicherung (R.C.O) und  
Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten (R.C.T) für die 
durch die INAIL-Versicherung nicht gedeckten Risiken

Im
Web-Portal:

• Die Angaben der abgeschlossenen Versicherungen einfügen

• Die zuständigen Versicherungen zum Projekt zuordnen

Betriebliche Weiterbildungstätigkeiten:
vom Arbeitnehmer bereits abgeschlossene Versicherungen



Im Web-Portal:

Die Angaben des Ansprechpartners für die Verwaltung einfügen:
• Vorname
• Nachname
• Telefon
• Fax
• Handy
• E-mail

5.b Ansprechpartner für die Verwaltung



5.c Register

Register für Schulungsraum-
und Praktikumstätigkeiten

Der Projektträger muss den Registerkodex
durch das Web-portal dem Projekt zuordnen

Das ESF-Amt: • weist jedem Register einen eindeutigen Kodex zu
• ordnet den Kodex dem Projekt zu

Der Kodex muss mit der Zuordnung des ESF übereinstimmen

Falls nicht, erlaubt das System die Zuordnung seitens des Projektträgers nicht

beim ESF abzuholen



Abschnitt “Beitritt”
im Web-Portal:

• Das Ergebnis des Auswahlverfahrens eingeben 

• dem Projekt die Gewinner zuordnen

• das Datum der Unterschrift der 
Einschreibebestätigung / des Antrags auf 
Einschreibung

• Antrag auf Teilnahme/Einschreibung und 
Einschreibebestätigung (falls erforderlich) beilegen

5.d Einschreibung der Teilnehmer zum Projekt



Jeder Teilnehmer muss in die entsprechende Kursfolge eingeteilt werden

Projekte mit
einer Kursfolge

Automatische Zuweisung zum 
Zeitpunkt der Einschreibung

Projekte mit
n>1 Kursfolgen

Händische Zuweisung im Abschnitt 
“Kursfolgen” im Webportal

5.e Zuordnung der Teilnehmer zu den Kursfolgen

Jeder Teilnehmer kann nur einer Kursfolge zugeordnet werden



In jeder Kursfolge muss jeder Teilnehmer zu den vorgesehenen Gruppen

der einzelnen Module zugeordnet werden

Module
ohne Unterteilungen

Die Zuordnung der Teilnehmer zu den 
Gruppen erfolgt automatisch

Module mit
mehreren Unterteilungen

Händische Zuweisung von mehreren 
Teilnehmern an jede vorgesehene Gruppe

Einzelunterrichts module Händische Zuweisung eines 
Teilnehmers zu einer Gruppe

5.f Zuordnung der Teilnehmer zu den
vorgesehenen Gruppen



Im Abschnitt Ressourcen des Projekts werden die Angaben jedes 
Dozenten und Kodozenten und aller Personen , die an der 

Projektabwicklung beteiligt sind, eingetragen 

Für den Start der Bildungstätigkeit ist es notwendig, mindestens den 
Dozenten der ersten Kursstunde einzutragen 

Auswahl des Dozenten in der Maske des Kalenders

5.g Dozenten und Ressourcen des Projekts



Einfügung des
Beginndatums ≡ Einfügung in den Kalender

der ersten Unterrichtsstunde

Ausschließlich dieses Datum ist 
nicht mehr veränderbar

Das Web-Portal bearbeitet die Erklärung über den Beginn der 
Bildungstätigkeiten

Der Projektträger muss die Erklärung ausdrucken, unterschreiben und dem ESF 
mittels Pec weiterleiten

Nicht erfolgte 
Weiterleitung

die Tätigkeiten vor der Mitteilung und die damit 
verbundenen Ausgaben werden nicht anerkannt

5.h Datum des Beginns der Bildungstätigkeiten



6. Kalender

6.a Schulungsraum, Einzelunterricht, FU, 
Orientierungstätigkeiten, Studienreisen

6.b Praktikum

6.c Änderung der eingefügten Unterrichtsstunden

Ausschließlich mittels On-line System auszufüllen

Nur bei nachgewiesener mangelhafter Funktionsfähigkeit des Online 
Portals sind Mitteilungen mittels Pec erlaubt

Der Projektträger muss alle Einfügungen oder Änderungen am Kalender 
ausdrucken und aufbewahren



Folgende Daten sind in das On-line System einzufügen:
• Uhrzeit des Beginns des Unterrichts *
• Uhrzeit des Endes des Unterrichts *
• Modul *
• Gruppe *
• Gegenstand des Unterrichts
• Kursort (akkreditierter, gelegentlicher oder gelegentlicher einmaliger Schulungsraum)
• Provinz *
• Gemeinde *
• Dozent *
• Kodozent

5.a Schulungsraum, Einzelunterricht, FU, 
Orientierungstätigkeiten, Studienreisen



6.b.i Beginn des Praktikums

6.b.ii Praktikumskalender

Das Praktikum kann nicht 
am Ende einer Kursfolge 

stattfinden

Der Projektträger ist dazu verpflichtet, 
Schulungsraumtätigkeiten nach dem 

Praktikum vorzusehen

6.b Praktikum



6.b.i Beginn des Praktikums

Vor dem Beginn jedes Praktikums ist der 
Projektträger zu folgenden Schritten verpflichtet:

• Die Teilnehmer gegen Arbeitsunfälle bei dem INAIL sowie bei einer geeigneten 
Haftpflichtversicherungsanstalt zu versichern

• Mit dem aufnehmenden Unternehmen eine entsprechende 
Praktikumsvereinbarung abzuschließen

• Mit dem aufnehmenden Unternehmen und für jeden Praktikanten ein 
Ausbildungsprojekt abzuschließen

• Die Liste der Praktika dem INAIL und dem für das Gebiet zuständigen 
Arbeitsinspektorat zu übermitteln



6.b.ii Praktikumskalender

Für jedes Praktikum folgende Daten in das On-line System einfügen:
• Teilnehmer  *
• Beginndatum und Enddatum des Praktikums *
• Bezeichnung des aufnehmenden Unternehmens *
• Steuernummer / Mehrwertsteuernummer des aufnehmenden Unternehmens *
• Praktikumssitz * - Provinz * - Gemeinde *
• Zeiten für den Zugang zu den Räumlichkeiten der Unternehmen *
• Praktikumstutor *
• Betrieblicher Tutor *
• Datum des Abschlusses der Praktikumsvereinbarung und des Ausbildungsprojekt *
• Ziele und Durchführungsweisen des Praktikums / Aufgaben des Praktikanten *
• Gescannte Kopie der Praktikumsvereinbarung und des Ausbildungsprojektes



6.c Änderung des Kurskalenders

Einfügungen 
Änderungen 
Löschungen

bis spätestens 90 Minuten vor Beginn der 
Unterrichtsstunden (danach erlaubt das Web-Portal 

keine Bearbeitung mehr)

Nachträgliche Einfügungen, Änderungen oder Löschung en sind nicht möglich

In Ausnahmefällen: begründete Mitteilung mittels PEC

innerhalb von 60 Minuten nach 
Beginn der Unterrichtsstunde Zieht keine Sanktion nach sich

Der Projektträger muss die Unterrichtsstunde nachholen, 
ohne dass jedoch die Möglichkeit der Abrechnung der 
damit verbundenen Ausgaben besteht

Ausschließlich mittels On-line System vorzunehmen

nach 60 Minuten nach
Beginn der Unterrichtsstunde



7. Erfassung der Bildungstätigkeiten

Schulungsraum , FU (für Teilnehmer 
und Tutor) und Einzelunterricht

Praktikum

der Projektträger muss 
ausschließlich die durch das ESF-

Amt vorgefertigten und 
beglaubigten Register abholen und 

verwenden

Beglaubigung des 
Registers nach Beginn 
der Bildungstätigkeiten

Vorherige Tätigkeiten und damit verbundene 
Ausgaben werden nicht anerkannt



7. Erfassung der Bildungstätigkeiten

Der Projektträger muss Register für 
Gruppen und/oder Einzelpersonen in 
Form von losen Blättern verwenden, 

deren Vordruck auf der Internetseite des 
ESF-Amtes zur Verfügung gestellt wird.

Orientierungstätigkeiten

Studienreisen / 
Besichtigungen

Unterschrift der Dozenten 
beim Fernunterricht



8. Verwaltung der Änderungen

8.a Änderungen der Struktur des genehmigten Projekt es

8.b Änderungen des genehmigten Kostenvoranschlags

8.c Änderung der Teilnehmerzahl



8.a Änderungen der Struktur des
genehmigten Projektes

Projektelemente , die nicht geändert werden können:

• die abschließende/n Berufsqualifikation/en

• die Ausbildungsziele

Die genehmigten Parameter der Dauer dürfen nicht verändert werden

Verkürzung der Dauer Begründete Anfrage einreichen

verhältnismäßige Kürzung des 
genehmigten Gesamtbetrags und 

des öffentlichen Betrages



Projektelemente , die bei vorherigem Antrag auf Genehmigung beim ESF-Amt 
geändert werden können :

• Verschiebung von Stunden zwischen den Modulen einer Kursfolge;

• Austausch eines Moduls durch ein anderes einer Kursfolge;

• Erhöhung der Teilnehmerzahl einer Kursfolge mit einer proportionalen 
Verringerung einer anderen Kursfolge, unter Einhaltung der Bestimmungen der 
Mindestteilnehmerzahl.

Web-Portal + Formelle Anfrage mittels PEC

8.b Änderungen der Struktur des
genehmigten Projektes



8.c Änderungen des
genehmigten Kostenvoranschlags

Nur wenn dies im Aufruf ausdrücklich vorgesehen ist

Die Änderungen können:

• ausschließlich die direkten und eventuellen indirekten tatsächlichen 
Realkosten betreffen

• in keinem Fall den Pauschalbetrag des Kostenvoranschlages betreffen

Web-Portal + Formelle Anfrage mittels PEC



Die Änderungen können keine Erhöhung folgender Kosten verursachen :

• der Gesamtkosten des Vorhabens;

• des genehmigten öffentlichen Beitrags;

• des prozentuellen Pauschalsatzes der "Anderen Kosten";

• des prozentuellen Pauschalsatzes der indirekten Kosten;

• der Ausgabenobergrenzen, die in diesen Bestimmungen und in den 
entsprechenden öffentlichen Aufrufen vorgesehenen sind

8.c Änderungen des
genehmigten Kostenvoranschlags



8.e Änderung der Teilnehmerzahl

8.e.i Aufnahme neuer Teilnehmer

8.e.ii Rücktritt von Teilnehmern



Rücktritt während des 
laufenden Projektes

Rücktritt eines Teilnehmers 
vor dem Beginn der 
Bildungstätigkeiten

der Projektträger darf der Rangliste 
folgend einen neuen Teilnehmer 

aufnehmen

Nur wenn der neue Teilnehmer die objektive 
Möglichkeit hat, die Mindeststundenzahl der 

Teilnahmepflicht absolvieren zu können

8.e.i Aufnahme neuer Teilnehmer

der Projektträger darf der Rangliste 
folgend einen neuen Teilnehmer 

aufnehmen



zurückgetretener 
Teilnehmer

Teilnehmer, der vorschriftsmäßig in eine 
Bildungsmaßnahme eingeschrieben ist und der 
den Projektträger schriftlich vom Verzicht auf 

den Besuch in Kenntnis setzt

=

Datum des Rücktritts im Online Portal eingeben

Dem ESF-Amt die Mitteilung über den Rücktritt innerhalb 30 Tagen nach dem 
Ausscheidungszeitpunkt mittels PEC schicken

+

8.e.ii Rücktritt von Teilnehmern



9. Beantragung einer Delegierung
während des laufenden Projektes

Bei unvorhergesehenen Vorkommnissen , die dem Projektträger nicht 
zuzuschreiben sind, ist wie folgt vorzugehen:

• Daten der Delegierung im On-line System einfügen

• Die vom System bearbeitete Mitteilung ausdrucken, unterschreiben und 
dem ESF-Amt mittels PEC senden

Die Ermächtigung zur Delegierung der Tätigkeiten vonseiten des ESF-Amtes 
müssen vor der Beauftragung und Durchführung der Tätigkeiten, die Gegenstand 

der Delegierung sind, vorliegen



10. Überprüfung der Lernergebnisse

10.a Standardmäßige Überprüfung

10.b Endprüfung



Jeder Teilnehmer jeder Kursfolge muss einer Überprüfung 
der Lernergebnisse unterzogen werden

Der Projektträger kann Zeiten , Art und Form der Prüfung bestimmen

Die Prüfungsmodalitäten müssen im genehmigten Projekt vorgesehen sein

Prüfungsmodalitäten müssen gegenüber den Teilnehmern transparent
und nachvollziehbar gemacht werden.

10.a Standardmäßige Überprüfung



Die Überprüfung der Lernergebnisse besteht aus der während 
der Bildungstätigkeiten erfolgten Aufzeichnung der 

ausgeteilten und durchgeführten Leistungsnachweise

Der Projektträger muss zum Ende der Maßnahme folgende Berichte verfassen:

• einen Bericht über jeden Schüler , der Auskunft über die erzielten 
quantitativen und qualitativen Lernergebnisse gibt

•einen Begleitbericht , in dem die Art und der zeitliche Ablaufplan der 
durchgeführten Prüfungen deutlich gemacht wird

10.a Standardmäßige Überprüfung



Nur wenn im öffentlichen 
Aufruf vorgesehen

Wird die Typologie im Formular aktiviert

Nur wenn im Projekt
vorgesehen

Muss als eigenes Modul eingefügt werden

Prüfungskommission :
Max. 3 Personen

Zumindest der Vorsitzende muss zum Personal der durchführenden Einrichtung gehören und 
mindestens ein weiterer externer Dozent muss anwesend sein

Protokoll der Endprüfung

Anwesenheit der Teilnehmer im Schulungsraumregister einzutragen

10.b Endprüfung



11. Anwesenheit der Teilnehmer

11.a Teilnahmebescheinigung

Verpflichtend in jeder Bildungsmaßnahme

die prozentuelle Mindestanzahl wird von den Bestimmungen für die 
Verwaltung oder im Aufruf festgesetzt

Ausgebildeter 
Teilnehmer

Teilnehmer, der mindestens 75% der vorgesehenen 
Stunden der Kursfolge, für die er eingeschrieben 

ist, besucht hat
=

Es sind keine entschuldigte Abwesenheiten erlaubt



Mindestergebnis im 
Sinne von ausgebildeten

Teilnehmern

≥ 70%
der genehmigten 

Teilnehmer
=

< 70%
der genehmigte öffentliche Betrag wird 

prozentmäßig für jeden nicht 
ausgebildeten Schüler neu bestimmt

Neu bestimmter Betrag

=
Genehmigter Betrag * (tatsächliche Teilnehmer ⁄ 0,7 x genehmigte Teilnehmer)

11. Anwesenheit der Teilnehmer



Daten über die Anwesenheit der Teilnehmer aktualisieren
(Das System berechnet automatisch ob ein Teilnehmer

ausgebildet ist oder nicht)

die Kartei der Ausgebildeten bestätigen und ausdrucken

die Bescheinigungen entsprechend der vom ESF-Amt 
vorgesehenen Vorlage vorbereiten, ausdrucken und 

unterschreiben

Die Bescheinigungen und die Kartei an das 
ESF-Amt übermitteln

innerhalb von 30 Tagen
nach dem letzten 

Kurstag

11.a Teilnahmebescheinigung



12. Fragebogen zur Zufriedenheit
am Kursende

Für jeden Teilnehmer jeder Maßnahme

Durch das Web-Portal Wird ein zufälliges OTP generiert, das jedem 
Teilnehmer auszuhändigen ist

Der Teilnehmer muss einen Fragebogen in einem 
speziellen Abschnitt der ESF-homepage ausfüllen

Die Angaben der Fragebögen bilden die Grundlage für 
die Berechnung des Akkreditierungsindikators 4.7 



13. Abschluss der Tätigkeiten

Das Datum des tatsächlichen Abschlusses
in das Online Portal eingeben

Letzter Kurstag≡

bis zum 
Abschlusstag und 
nicht darüber hinaus

Alle folgenden Fristen werden ab dem letzten 
Kurstag im Kalender vom System automatisch

berechnet

Innerhalb von 30 Tagen nach dem letzten Kurstag:

• sind die Daten über die Anwesenheit der Teilnehmer zu aktualisieren

• die Teilnahmebescheinigungen an das ESF-Amt zu übermitteln

• die Daten in Bezug auf die an der Umsetzung des Projekts beteiligten Personen 
einzugeben



14. Abschlussbericht
Durch das Web-Portal

Manche Felder werden 
automatisch vom System 
ausgefüllt und berechnet

• Vorgesehene und durchgefühte Dauer
• Anzahl der Teilnehmer: Am Anfang, eingeschrieben, 
rückgetreten, am Ende
• Anwesenheitsprozentsatz und Anzahl der 
ausgebildeten Teilnehmer

• Durchgeführte Tätigkeiten
• Erzielte Ergebnisse
• Abweichungen und Änderungen

Andere Felder müssen 
vom Projektträger 

selbst ausgefüllt werden

Der Abschlussbericht muss ausgedruckt, unterschrieben und dem 
ESF-Amt zusammen mit dem Endabrechnung übermittelt werden



15. Vorschuss
Durch das Web-Portal

Der Antrag auf Auszahlung des Vorschusses muss ausgedruckt, unterschrieben und 
dem ESF-Amt mittels Pec übermittelt werden

Folgende Daten einfügen:
• IBAN

• Name der Bank
• Filiale
• Personen, die auf dem Konto Zugang haben
• Art, Datum und Betrag der Bürgschaft
• Institut, das die Bürgschaft ausgestellt hat
• den beantragten Betrag
• Datum der Übermittlung der Erklärung über den Beginn der Tätigkeiten am 
das ESF-Amt



16. Mitteilungen an das ESF -Amt

Mittels zertifizierter E-Mail
mit digitaler Unterschrift oder mit beigefügten eingescannten und unterschriebenen Unterlagen

• Ablaufplan des Projekts mit den geplanten 
Ausgaben

• Aufbewahrungsort der Verwaltungsunterlagen

• Konto für öffentliche Finanzierungen

• Termine für das Auswahlverfahren

• Beginn der Bildungstätigkeiten

• Kalender und Änderungen (über das Online-
Portal)

• Abschluss der Bildungstätigkeiten

• Ausschluss und Aufnahme von 
Teilnehmern

• Anzahl der ausgebildeten Teilnehmer und 
Teilnahmebestätigungen

• dreimonatliche Erklärungen

• Endabrechnung

• getrennte Buchhaltung

Obligatorische Mitteilungen:



16. Mitteilungen an das ESF -Amt

• Chronologische Auflistung der geplanten Ausgaben
• Erklärung über den Beginn der Bildungstätigkeiten
• Erklärung über den Abschluss der Bildungstätigkeiten
• Beantragung einer Delegierung während des laufenden Projektes
• Antrag auf Auszahlung des Vorschusses
• Antrag Auszahlung der dreimonatlichen Erklärung
• Verzicht auf das Ausfüllen der dreimonatlichen Erklärung
• Ersatzerklärung Endabrechnung der Ausgaben
• Antrag auf Auszahlung des Restbetrages
• Abschlussbericht Bildungsprojekte

Vorlagen, die vom Online-Portal erzeugt werden:



16. Mitteilungen an das ESF -Amt

http://www.provinz.bz.it/europa/de/eu-foerderung/presentazione-e-ciclo-di-progetto.asp

Internetadresse der Vorlagen

Europäischer Sozialfonds 2014-2020

Projektverwaltung und Abrechnung



esf-verwaltung@provinz.bz.it

fse-gestione@provincia.bz.it


